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 Gemeinde Weilerswist, Die Bürgermeisterin 
Redaktion: Die Bürgermeisterin -Ratsbüro-, Bonner Str. 29, Zimmer 221, Telefon: 0 22 54/ 96 00 114 
Bezug: a) Für Selbstabholer liegt das Amtsblatt kostenlos im Foyer der Gemeindeverwaltung 

und bei den bekannten Depotstellen in den Ortsteilen aus. 
b) Jahres-Abo Euro 30,-- incl. Porto / Kündigung des Bezugs: Nur für das folgende Jahr 

zum 30.11. 
c) Ebenfalls stehen die Exemplare auf den Internetseiten der Gemeinde unter 

http://www.weilerswist.de/rathaus Rubrik „Informationsdienste“  zur Verfügung 
 

Auflage: 50 Exemplare 
 Das Amtsblatt erscheint bei Bedarf 

http://www.weilerswist.de/rathaus
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Die Vorsitzende 53919 Weilerswist, den 06.09.2022 
des Ausschusses für Bürgeranregungen und Kultur 
 
 
 
 
An die 
Mitglieder 
des Ausschusses für Bürgeranregungen und Kultur 
 
nachrichtlich den übrigen Ratsmitgliedern 
 
 

Einladung 
 
 
 

Hiermit lade ich die Mitglieder des Ausschusses für Bürgeranregungen und Kultur des Rates 
der Gemeinde Weilerswist zu einer Sitzung ein, die am 
 

Donnerstag, dem 15.09.2022, 18:00 Uhr, 
 
in der Aula der Gesamtschule, Martin-Luther-Straße 26 stattfindet. 
 
 

Es wird empfohlen, während der gesamten Dauer der Sitzung eine FFP2-Maske oder 
eine medizinische Maske (sogenannte OP-Maske) zu tragen. 
 

 
 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 
 
TOP 1. Einwohnerfragestunde 
 
TOP 2. Einführung und Verpflichtung von sachkundigen Bürgern / Bürgerinnen 
 
TOP 3. Prüfung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 
TOP 4. Feststellung der Tagesordnung 
 
TOP 5. Beschlusskontrolle 
 
TOP 6. Vorstellung Musikschule Erft-Swist e.V. 
 M_22/2022 

 
TOP 7. Berichte und Mitteilungen der Bürgermeisterin 
 
TOP 8. Mitteilungen und Anfragen der Ausschussmitglieder 
 

II. Nichtöffentlicher Teil 
 
TOP 9. Berichte und Mitteilungen der Bürgermeisterin 
 
TOP 10. Berichte und Anfragen der Ausschussmitglieder 
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Wegner 
Ausschussvorsitzender 
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Öffentliche Bekanntmachung 
_____________________________________________________________________
_ 

 

BEZIRKSREGIERUNG KÖLN  Köln, den 31.08.2022 

Dezernat 33 - Ländliche Entwicklung, Bodenordnung - 
 Zeughausstr. 2 -10 

50667 Köln 

FLURBEREINIGUNG VEYBACH  Tel.: 0221/147-2033 

Az.:   33.42 - 5 18 02 -   
 

 

 

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 
 

 

Im Flurbereinigungsverfahren Veybach werden hiermit gemäß § 32 des 

Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), die Ergebnisse der Wertermittlung 

für die dem Flurbereinigungsverfahren auf Grund des Einleitungsbeschlusses vom 04.12.2018 

sowie des Änderungsbeschlusses vom 11.02.2021 unterliegenden Flurstücke so festgestellt, wie 

sie vom 23.05.2022 bis zum 03.06.2022 beim Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft 

Veybach, Herrn Peter Vornhagen, ausgelegen haben und von Bediensteten der 

Bezirksregierung erläutert worden sind. 

 

Gründe 
 

Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gemäß § 32 FlurbG zulässig und 

gerechtfertigt.  

Damit alle Teilnehmer im Flurbereinigungsverfahren Veybach mit Land von gleichem Wert 

abgefunden werden können, ist der Wert der von ihnen in das Verfahren eingebrachten alten 

Grundstücke in der Weise ermittelt worden, dass der Wert der Grundstücke jedes Teilnehmers 

im Verhältnis zum Wert aller Grundstücke des Flurbereinigungsgebietes bestimmt wurde (§ 27 

ff. FlurbG). 

Die Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung haben zur Einsichtnahme für die 

Beteiligten ausgelegen und sind von Bediensteten der Bezirksregierung Köln erläutert worden. 

Einwendungen gegen die Bewertung sind von den Beteiligten nicht erhoben worden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen 

Bekanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 

50606 Köln 

oder zur Niederschrift bei der 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 

Börsenplatz 1, 50667 Köln 

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen. 

Bitte beachten Sie die Informationen für Besucherinnen und Besucher auf der Homepage der 

Bezirksregierung Köln unter: 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/index.html. 
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Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit 

Qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde erhoben 

werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de  

 

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer 

Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: 

poststelle@brk-nrw.de-mail.de  

 

Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren 

Verschulden der vollmachtgebenden Person zugerechnet werden. 

        
 

 Im Auftrag 

  

                                     (L.S.) 

 

 Meul 

 Regierungsvermessungsdirektor 
 

 

 

 

 

Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird auch auf der Internet-Seite der Bezirksregierung Köln veröffentlicht 

unter: 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html 

 

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Bezirksregierung Köln sowie Informationen 

zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter: 

https://www.bezreg-

koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf 

Auf Wunsch werden diese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung gestellt. 

 

 

mailto:poststelle@brk.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brk-nrw.de-mail.de
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
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Amtsblatt der 
Gemeinde Weilerswist 

ist an folgenden Depotstellen erhältlich 

 

Ortschaft Weilerswist  Paul Nußbaum 
-Ortsbürgermeister- 
 

Triftstr. 46 
53919 Weilerswist  
 

 Gemeindeverwaltung (Foyer) Bonner Str. 29 
53919 Weilerswist 
 

 Kreissparkasse Euskirchen 
 
 

Kölner Str. 83 
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Vernich Hans-Josef Thelen 
-Ortsbürgermeister- 
 

Nelkenstraße 67 
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Müggenhausen Erwin Jakobs  
-Ortsbürgermeister- 
 

Rheinbacher Str. 66  
53919 Weilerswist  
 

 
 

Ortschaft Lommersum Heinz Oberrem 
-Ortsbürgermeister- 
 

Wichtericher Weg 2 
53919 Weilerswist  
 

 
 

Ortschaft Derkum-Hausweiler Bert Henn 
-Ortsbürgermeister- 

Hasenweg 6. 
53919 Weilerswist 
 

 
Zusätzlich erfolgt eine Veröffentlichung im Internet unter 
http://www.weilerswist.de/rathaus/informationsdienste/amtsblatt.php 
 
 


